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Nordsächsische Mühlenpreise 2026 
in Eilenburg vergeben 

Im Bürgerhaus Eilenburg sind am 17. April die diesjährigen 
Mühlenpreise vergeben worden. Der Landkreis Nordsach-
sen, die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig sowie die Leipziger 
Volkszeitung zeichnen damit Ehrenamtliche für herausragen-
des Engagement aus. Die Ehrungen erhielten Steffen Jäger 
aus Staritz in der Kategorie KulturLandschaft (2.v.l.), die Lin-
denhaynerin Josy Kadelbach in der Kategorie Frischer Wind 
(3.v.l.), Marlies Braunsdorf aus Schkeuditz in der Kategorie 
Sport (3.v.r.) und Susann Pfalz aus Bad Düben in der Kategorie 
Soziales (4.v.r.). Preisträger aus den Vorjahren übernahmen die 
Würdigung ihrer Nachfolger. 
Vergeben wird der Mühlenpreis seit 1999. Inklusive der aktuel-
len Ehrungen sind seither 113 Ehrenamtliche damit ausgezeich-

net worden. In diesem Jahr standen 35 Vorschläge zur Auswahl. 
Jeder Gewinner erhält neben der Urkunde eine handgefertigte, 
nur für diesen Zweck hergestellte Wanduhr sowie 500 Euro. 
Die Festrede hielt in diesem Jahr die Staatsministerin für Sport 
und Ehrenamt, Dr. Christiane Schenderlein (4.v.l.). Ehrenamt 
sei vielfältig, betonte sie, und entspringe immer der Bereit-
schaft, verlässlich für andere da zu sein. Als Vertreter von Land-
kreis und Sparkasse berichteten Nordsachsens 2. Beigeordne-
ter, Jens Kabisch (r.), und Vertriebsdirektor Marcel Kollmann 
(l.) über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema 
Ehrenamt. Als Vertreterin der LVZ nahm Katrin Wittig (2.v.r.) an 
der Veranstaltung teil.

 Foto: LRA/Stöber
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Pressestelle

Ausschreibungen des Landkreises Nordsachsen
Aktuelle Stellenausschreibungen sowie Leistungsausschreibungen nach VgV, VOB und VOL finden Sie ab sofort im Internet
unter www.landkreis-nordsachsen.de.

Zentrale Haupteinwahl Dezernat Ordnung und Kommunales

alle Verwaltungsstandorte	 03421 758-0	 Dezernent	 03421 758-5002

Straßenverkehrsamt	 03421 758-5102

Bereich Landrat Lebensmittelüberwachungs-

Büro Landrat	 03421 758-1012	 und Veterinäramt	 03421 758-5202

Amt für Beteiligungs- 	 03421 758-1004	 Amt für Kommunales und Ordnung  03421 758-1202

und Kreistagsangelegenheiten	 03421 758-1016	 Amt für Schulen und Bildung	 03421 758-7102

Rechnungsprüfungsamt	 03421 758-1090	

Amt für Wirtschaftsförderung und		 Dezernat Soziales und Gesundheit

Landwirtschaft	 03421 758-1049	 Dezernentin	 03421 758-6002	

Jugendamt	 03421 758-6102

Stabstelle Medien und		 Sozialamt	 03421 758-6202

Kommunikation	 03421 758-1034	 Gesundheitsamt	 03421 758-6302

Büro für Chancengerechtigkeit 03421 758-6206	 Amt für Migration und

Ausländerrecht	 03421 758-5302

Dezernat Verwaltung und Finanzen

2. Beigeordneter und Dezernent 03421 758-2002	 Bürgerbüros

Amt für Personal und Organisation 03421 758-1502	 Bürgerbüro Torgau	 03421 758-1371

Amt für Finanzen und Controlling 03421 758-2002	 Bürgerbüro Delitzsch	 03421 758-1334

Zentrales Immobilienmanagement 03421 758-7002	 Bürgerbüro Eilenburg	 03421 758-1355

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst Bürgerbüro Oschatz	 03421 758-1380

und Katastrophenschutz 03421 758-5402	

Dezernat Bau und Umwelt

1. Beigeordneter und Dezernent 03421 758-4002

Bauordnungs- u. Planungsamt 03421 758-3102

Amt für Ländliche Neuordnung 03421 758-3202

Vermessungsamt 03421 758-3402

Umweltamt 03421 758-4102

Straßenbauamt 03421 758-3302

Telefonische Erreichbarkeit des Landratsamtes Nordsachsen
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Bekanntmachungen und Mitteilungen des Landratsamtes
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Amt für Wirtschaftsförderung
Landwirtschaft und Tourismus

Existenzgründerberatungen
In engem Zusammenwirken mit Banken, der Agentur für 
Arbeit, der IHK zu Leipzig und der Handwerkskammer 
Leipzig können alle Bürger, die an einer Existenzgrün-
dung interessiert sind, kostenlose Beratungsleistungen 
in Anspruch nehmen.
Existenzgründerberatungen der WFG – Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen 
und des Amtes für Wirtschaftsförderung und Landwirt-
schaft des Landkreises Nordsachsen werden wie folgt 
durchgeführt:

In Delitzsch
Haus der Wirtschaft, August-Bebel-Straße 2
Termine jeweils nach Vereinbarung
Zur Terminabstimmung wenden Sie sich bitte an
Frau Victoria Böttcher, Telefon 03421 758-1058 oder  
Victoria.Boettcher@lra-nordsachsen.de

In Oschatz
Landratsamt Nordsachsen, Außenstelle Oschatz,
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz
(kein fester Beratungstag)
Zur Terminabstimmung wenden Sie sich bitte an
Herrn Torsten Simon, Telefon 03421 758-1061 oder  
Torsten.Simon@lra-nordsachsen.de

In Torgau
Landratsamt Nordsachsen
Schloßstraße 27, Flügel C, Zi. 226, 04860 Torgau
(kein fester Beratungstag)
Wir bitten um vorherige Terminabstimmung mit Herrn 
Simon, Telefon 03421 758-1061 oder
Torsten.Simon@lra-nordsachsen.de

Amt für Wirtschaftsförderung 
und Landwirtschaft

Bekanntmachungen

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 199/2026

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf des nachstehenden Grundstückes nach dem 
Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28.07.1961, zuletzt 
geändert am 27.11.2008, BGBl. I S. 2586) zu entscheiden:

Gemarkung (Ge-
meinde Trossin) 

Flurstücks-
Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im Vertrag/
Katasterkarte

Dahlenberg Flur 1 60            0,6410 Landwirtschafts-
fläche

Leistungsfähigen landwirtschaftlichen Unternehmen, die zur 
Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grundstückes in-
teressiert wären, wird Gelegenheit gegeben, dem 

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

bis zum    13.05.2026    ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu be-
kunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 
gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines 
Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche begründet 
und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungsver-
fahren macht.

Rentzsch
SGL Landwirtschaft

Öffentlicher Hinweis
Reg.-Nr. 202/2026

Information an Landwirte und 
Landwirtschaftsbetriebe

Die Untere Landwirtschaftsbehörde hat über die Genehmi-
gung zum Verkauf des nachstehenden Grundstückes nach dem 
Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG vom 28.07.1961, zuletzt 
geändert am 27.11.2008, BGBl. I S. 2586) zu entscheiden:

Gemarkung (Stadt 
Schkeuditz) 

Flurstücks-
Nr.

Größe 
in ha

Nutzungsart gem. 
Angaben im Vertrag/
Katasterkarte

Schkeuditz Flur 15 343           1,0503
0,9875 ha Landwirt-
schaft
0,0628 ha Unland

Leistungsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Unterneh-
men, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des 
Grundstückes interessiert wären, wird Gelegenheit gegeben, 
dem

Landratsamt Nordsachsen
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

04855 Torgau

bis zum    13.05.2026    ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu be-
kunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 
gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines 
Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche begründet 
und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungsver-
fahren macht.

Sperling
SB Landwirtschaft

Dezernat Verwaltung und Finanzen

Bekanntmachungen

Nutzung landkreiseigener Sportstätten 
innerhalb Sächsischer Schulferien

• Der Landkreis Nordsachsen stellt für das neue Schuljahr
2026/2027 erneut den Vereinen und Sportgruppen ausge-
wählte Sporthallen in den sächsischen Schulferien zur Ver-
fügung. Im Konkreten werden folgende Sporthallen in den
Schulferien nutzbar sein.

Delitzsch	 	Einfeldsporthalle am
Förderschulcampus Delitzsch		

Eilenburg	  Zweifeldsporthalle am 
Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg   
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Vergabe von Nutzungszeiten für Sport- und Freizeitverein für die Schulsporthallen in der 
Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen

Die Vergabe betrifft die Sporthallennutzung im Schuljahr 2026/2027 im Bereich Oschatz, Torgau, Eilenburg und Delitzsch:

Sporthalle Anschrift

Einfeldsporthalle Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 04758 Oschatz

Einfeldsporthalle BSZ Oschatz (Hauptstelle) Am Zeugamt 5, 04758 Oschatz

Einfeldsporthalle BSZ Oschatz (Außenstelle) Berufsschulstraße 3, 04758 Oschatz

Zweifeldsporthalle Johann-Walther-Gymnasium Torgau Schloßstraße 7-9, 04860 Torgau

Einfeldsporthalle BSZ Torgau Repitzer Weg 10, 04860 Torgau

Einfeldsporthalle Förderzentrum Torgau Promenade 3-4, 04860 Torgau

Einfeldsporthalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg Hochhausstraße 49, 04838 Eilenburg

Zweifeldsporthalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg Hochhausstraße 49, 04838 Eilenburg

Einfeldsporthalle BSZ Eilenburg „Rote Jahne“ Wöllnauer Chaussee 2, 04838 Doberschütz 

Schulsporthalle Eilenburg (Zweifeldsporthalle) Dr.-Belian-Straße 8, 04838 Eilenburg

Zweifeldsporthalle Christian-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch Dübener Straße 20, 04509 Delitzsch

Dreifeldsporthalle (Mehrzweckhalle) BSZ Delitzsch Karl-Marx-Straße 1, 04509 Delitzsch

Einfeldsporthalle Förderschulcampus Delitzsch Richard-Wagner-Straße 11, 04509 Delitzsch

Oschatz	  Einfeldsporthalle am BSZ Oschatz 
(Am Zeugamt)	

Torgau	  Einfeldsporthalle am BSZ Torgau

• Die Feriennutzung der Sporthallen ist auf die Oktober- und 
Februarferien eines jeden Schuljahres beschränkt. 
Eine Freigabe weiterer Schulferien, auch als Sonderfall, 
ist nicht möglich. Die Sommerferien stehen generell nicht 
zur Verfü-gung.

• Für die Nutzungszeiten in den Ferien sind gesonderte Nut-
zungsanträge zu stellen. Eine Einzelfallentscheidung ist 
dazu notwendig. Die Beantragung erfolgt mit demselben 
Nutzungsantrag, wie für alle anderen Nutzungszeiten auch.

• Die Nutzungsanträge für die Bereiche Eilenburg, Torgau, 
Oschatz und Delitzsch sind ausgefüllt bitte per Post oder 
per E-Mail zu senden an:
Landratsamt Nordsachsen
Zentrales Immobilienmanagement
Dr.-Belian-Straße 4
04838 Eilenburg
Frau Lena Szymanski 
E-Mail: lena.szymanski@lra-nordsachsen.de

• Die Anfragen nach verfügbaren Nutzungszeiten im Bereich 
Delitzsch sind zu stellen an:
Berufliche Schulzentrum „Dr.-Hermann-Schulze-
Delitzsch“, Karl-Marx-Straße 1 in 04509 Delitzsch
- Hallenmanager, Herrn Böttcher

Tel.: 034202/739-47 oder 0175 43 74 51 8 /
E-Mail: steffen.boettcher@bsz-dz.de

• Die Abrechnung der Nutzungszeiten erfolgt nach aktueller 
Entgeltordnung zzgl. der Reinigungskosten (auch bei U18-
Gruppen). Die beantragbaren Zeiten werden aus organisato-
rischen Gründen nur von 16:00 Uhr – 21:00 Uhr möglich sein.

• Die Anträge zur Sporthallennutzung in den sächsischen 
Schulferien sind bitte bis zum 30. Juni 2026 abzugeben.

Grube
Sachgebietsleiter
Facility Management

• Die Nutzungsanträge sind auf der Internetseite des Land-
kreises Nordsachsen unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.landkreis-nordsachsen.de/was-erledige-ich-
wo/anliegen/detail/ sporthallennutzung-fuer-vereine

• Diese Nutzungsanträge für die Bereiche Eilenburg, Torgau, 
Oschatz und Delitzsch sind ausgefüllt bitte per Post oder 
per E-Mail zu senden an:
Landratsamt Nordsachsen
Zentrales Immobilienmanagement
Dr.-Belian-Straße 4
04838 Eilenburg
Frau Lena Szymanski /
E-Mail: lena.szymanski@lra-nordsachsen.de

• Die Anfragen nach verfügbaren Nutzungszeiten im Bereich 
Delitzsch sind zu stellen an:

Berufliche Schulzentrum „Dr.-Hermann-Schulze-

Delitzsch“, Karl-Marx-Straße 1 in 04509 Delitzsch
- Hallenmanager, Herrn Böttcher

Tel.: 034202/739-47 oder 0175 43 74 51 8 /
E-Mail: steffen.boettcher@bsz-dz.de

• Die Anträge zur Sporthallennutzung sind bitte bis zum 30. 
Juni 2026 abzugeben.

Grube
Sachgebietsleiter
Facility Management 

https://www.landkreis-nordsachsen.de/was-erledige-ich-wo/anliegen/detail/sporthallennutzung-fuer-vereine
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Dezernat Bau- und Umwelt

Bekanntmachungen

Mitteilung über die Änderung von Daten 
des Liegenschaftskatasters nach § 14 Abs. 7 

Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz (SächsVermKatG)

Das Vermessungsamt Nordsachsen hat Daten des Liegen-
schaftskatasters geändert:

Antragsnummer: 730_2025_1000225

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Eilenburg Flur 19 (3173): 1/19, 6/10, 8/4, 10, 12/3, 
14/5, 14/6, 20, 21, 22, 24, 25, 26/3, 27/6, 27/8, 27/9, 29, 31/1, 34/2, 
38/1, 39/3, 39/4, 42/2, 42/3, 48/1, 50, 52, 56/2, 57/1, 73/5, 79/2, 
100/27, 101/27, 112/1, 113/1, 118, 119, 123, 126, 127, 128/1
Gemarkung Eilenburg Flur 26 (3180): 78/2

Antragsnummer: 730_730_2026_1000480

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Laue Flur 2 (2309): 3/35, 3/40, 3/59, 7/8, 15/4, 15/5, 
15/6, 26/6, 26/36, 26/43, 26/44, 26/46, 26/48, 26/71, 26/90, 26/91, 
26/92, 26/93, 26/98, 26/99, 26/102, 26/114, 26/124, 26/131, 26/135, 
27/4, 27/5, 27/8, 27/9, 27/10, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 31/2, 31/3, 
31/4, 33/4, 33/5, 34/7, 34/11, 34/14, 35/2, 36/6, 41/2, 42/1, 142/7, 
151, 154, 155, 157, 159, 165, 167, 168, 169, 171
Gemarkung Spröda Flur 3 (2392): 57/8, 57/13, 57/15
Gemarkung Spröda Flur 4 (2393): 157, 163, 164, 166/1, 168, 172, 
174, 178, 180, 193

Antragsnummer: 730_730_2026_1000754

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Belgern Flur 5 (7745): 274/5
Gemarkung Belgern Flur 9 (7749): 1/15, 2/17, 2/26, 3/2, 3/3, 3/4, 
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/16, 3/17, 3/18, 4, 6, 9, 10, 11, 13/1, 
13/3, 14, 15, 16, 17, 21/7, 21/10, 21/11, 21/12, 23, 25/3, 29/18, 32/2, 
34/2, 35/8, 37, 40, 41/1, 46/3, 53/4, 54/2, 55, 60/2, 61, 62/21, 64/30, 
64/31, 70/3, 70/12, 70/23, 70/34, 72/1, 73/8, 75/1, 75/6, 75/26, 
75/35, 75/40, 76/1, 76/3, 76/4, 76/7, 77/1, 78/2, 79/6, 81/4, 81/8, 
89/15, 92/1, 92/2, 93, 102, 103, 157/1, 158/1, 159/1, 176/5, 196/9, 
196/13, 196/14, 196/16, 196/17, 196/22, 225, 227/1, 227/4, 229, 
232, 234, 238/2, 242/3, 242/4, 242/10, 244/1, 245/4, 249/1, 252/4, 
254/49, 256/3, 257/7, 257/13, 257/15, 257/16, 257/17, 258/5, 261/4, 
261/5, 261/6, 262/7, 284/8, 285/8, 287/32, 288, 289, 290/1, 292/3, 
369, 373, 375
Gemarkung Belgern Flur 11 (7751): 76/1, 76/2, 78, 80/1, 80/2, 
84/1, 84/3, 85, 87, 89/1, 90, 93/1, 99, 101, 102, 103

Antragsnummer: 730_730_2026_1000849

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Zwethau Flur 9 (8127): 20
Gemarkung Rosenfeld Flur 1 (8128): 90, 202
Gemarkung Rosenfeld Flur 2 (8129): 2/3, 2/4, 4, 10/1, 23, 24/1, 
25/1, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 36, 37, 38, 39/1, 44/1, 46, 47, 56/1, 
60/6, 75/1, 75/5, 76, 77/2, 78/2, 80/2, 83, 84/1, 88/1, 89/1, 91/1, 
98/2, 105, 108/5, 111/21, 111/22, 111/25, 113
Gemarkung Rosenfeld Flur 3 (8130): 32/1, 34/1

Antragsnummer: 730_730_2026_1000864

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Drebligar Flur 1 (7813): 43/4, 43/6, 45/7, 160/43, 
166/46
Gemarkung Drebligar Flur 2 (7814): 41/3, 41/4, 46/1, 52/3, 52/17, 

54/1, 56, 69/50, 88/43, 96/46, 100/42, 102/46, 103/46
Gemarkung Drebligar Flur 4 (7816): 12/2, 17/4, 19/1, 19/2, 21/13, 
21/14, 21/17, 23, 25/2, 25/3, 27/2, 27/5, 27/10, 27/13, 30/1, 36, 
37/5, 37/7, 37/10, 39/2, 39/3, 42/1, 44/2, 44/3, 45, 46/6, 46/7, 46/8, 
113/19, 117/19, 123/30, 131/46, 155/42, 164/19, 190/34, 195/44

Antragsnummer: 730_730_2026_1000976

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Roitzschjora Flur 1 (2334): 1/2, 1/4, 3, 6/2, 7/2, 14/3, 
16/1, 41/4, 42/1, 46/2, 46/7, 46/8, 46/15, 46/16, 46/17, 46/19, 46/20, 
46/25, 46/26, 46/27, 46/35, 46/49, 46/51, 46/60, 46/61, 46/64, 
46/67, 46/68, 47/6, 48/5, 48/14, 48/16, 48/20, 48/21, 50/2, 50/3, 
50/4, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/13, 51/2, 51/5, 52/4, 52/10, 52/15, 
52/18, 53/1, 55/1, 56/5, 56/8, 58/1, 60/3, 60/4, 60/5, 61/1, 61/4, 
61/6, 64/3, 64/4, 64/8, 173/43, 178, 181/3, 242/46, 382/42, 397/48, 
406/46, 410
Gemarkung Roitzschjora Flur 2 (2335): 10, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 
11/11, 13/2, 13/6, 13/7, 13/8, 14/2, 14/4, 14/5, 16, 17/4, 17/5, 17/6, 
19/7, 23/7, 24/5, 26/3, 27/6, 27/7, 29/4, 29/7, 29/10, 29/11, 29/13, 
29/16, 29/19, 29/20, 31/6, 31/14, 31/15, 32/6, 32/8, 37/19
Gemarkung Roitzschjora Flur 3 (2336): 11/2, 11/5, 11/8, 66/19, 
120/2
Gemarkung Roitzschjora Flur 4 (2337): 511

Antragsnummer: 730_730_2026_1000986

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Eilenburg Flur 8 (3162): 25/2, 26, 34/5, 34/6, 34/7, 
43/3, 43/4, 44/5, 44/6, 44/10, 44/11, 44/12, 44/14, 44/18, 44/19, 
44/22, 44/23, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/37, 44/64, 44/65, 
44/66, 44/74, 44/79, 44/81, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 52/3, 
53, 54, 55, 56/2, 57/1, 58/1, 58/2, 59/2, 59/4, 62/1, 62/3, 62/4, 62/5, 
62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 62/12, 62/13, 64, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 
65/13, 65/14, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/9, 70/10, 70/12, 70/13, 
70/14, 70/15, 70/16, 70/18, 70/21, 70/22, 70/23, 70/25, 116/1, 
116/2, 137/1, 139/1, 139/2, 140, 141, 142/1, 142/2, 143/2, 144/1, 
144/2, 145/1, 159/1, 179/1, 183, 189, 191, 193
Gemarkung Eilenburg Flur 33 (3187): 1/3

Art der Änderung
1. Veränderung von Gebäudedaten

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters durch Offenlegung mitgeteilt. Die Ermächti-
gung zur Mitteilung auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 
7 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz vom 29. Janu-
ar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert wor-
den ist in Verbindung mit § 9 Absatz 3 der Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz 
vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt durch Artikel 
2 der Verordnung vom 25. Januar 2023 (SächsGVBl. S. 37) ge-
ändert worden ist.
Der Landkreis Nordsachsen ist nach § 2 des SächsVermKatG 
für die Fortführung der Daten des Liegenschaftskatasters sei-
nes Gebietes zuständig. Der Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SächsVerm-
KatG zugrunde.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter während der Öff-
nungszeiten vom

04.05.2026 bis zum 04.06.2026
in der Geschäftsstelle des

Vermessungsamtes Nordsachsen
Dr.-Belian-Str. 5, 04838 Eilenburg

in der Zeit

Dienstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
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Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr
Telefon 03421 758 3432 oder -3433 oder -3402

gern zur Verfügung.

Szymanski
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Auslegung von Karten zur Neuausweisung 

des Überschwemmungsgebietes 
sowie der Ausweisung der 

überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
des Lobers, des Lober-Kanals, des 

Lober-Leine-Kanals und der Leine im 
Landkreis Nordsachsen gemäß § 72 Abs. 2 
Nr. 2 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 
i.V.m. § 72 Abs. 3 SächsWG und § 75 Abs. 1 

SächsWG i.V.m. § 75 Abs. 4 SächsWG

Das Landratsamt Nordsachsen als Untere Wasserbehörde gibt 
bekannt, dass das Überschwemmungsgebiet sowie die über-
schwemmungsgefährdeten Gebiete des Lobers, des Lober-Ka-
nals, des Lober-Leine-Kanals und der Leine im Landkreis Nord-
sachsen durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates 
Sachsen überarbeitet wurden und nunmehr in Kartenform im 
Umweltamt ausliegen und für jedermann einsehbar sind.

Als Überschwemmungsgebiete gelten gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 
2 SächsWG kraft Gesetzes – das heißt ohne förmliches Verfah-
ren - die Gebiete, die bis zu einem Hochwasserereignis, wie 
es statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQ 100), 
überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in Karten der 
Wasserbehörde dargestellt sind.
Als überschwemmungsgefährdete Gebiete gelten gemäß § 75 
Abs. 1 SächsWG kraft Gesetzes – das heißt ohne förmliches 
Verfahren – die Gebiete, die nach Nr. 1 erst bei Überschrei-
ten eines Hochwasserereignisses, wie es statistisch einmal in 
100 Jahren zu erwarten ist, oder nach Nr. 2 bei Versagen von 
Hochwasserschutzanlagen, die vor einem Hochwasserereignis 
schützen sollen, wie es statistisch einmal in 100 oder mehr 
Jahren zu erwarten ist, überschwemmt werden, soweit diese 
Gebiete in Karten der Wasserbehörde dargestellt sind.

Die Karten mit dem dargestellten Überschwemmungsgebiet 
und den überschwemmungsgefährdeten Gebieten des Lobers, 
des Lober-Kanals, des Lober-Leine-Kanals und der Leine wer-
den gemäß § 72 Abs. 3 SächsWG und § 75 Abs. 4 SächsWG 
in der Zeit vom 04. Mai bis zum 18. Mai 2026 im Landratsamt 
Nordsachsen, Umweltamt, Dr.-Belian-Straße 4, 04838 Eilen-
burg, zur kostenlosen Einsicht nach vorheriger Terminverein-
barung (Tel. Nr. 03421 758 4182) während der Sprechzeiten 
(dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, donnerstags 
von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, freitags 8.30 bis 12 Uhr) 
öffentlich ausgelegt. 

Nach Ablauf der Auslegungsfrist besteht zu den Sprechzeiten 
weiterhin die Möglichkeit, die Karten bei der Unteren Wasser-
behörde nach vorheriger Terminvereinbarung einzusehen. 

Unter folgendem Link können das festgesetzte Überschwem-
mungsgebiet des Lobers, des Lober-Kanals, des Lober-Leine-
Kanals und der Leine sowie die überschwemmungsgefährde-
ten Gebiete im Geoportal des Landkreises Nordsachsen online 
eingesehen werden:
https://cardomap.landkreis-nordsachsen.de/lranos 
aspx?permalink=1Fg81pkx

Das zum 03.11.2006 festgesetzte Überschwemmungsgebiet 
des Lobers, des Lober-Kanals, des Lober-Leine-Kanals und der 
Leine im Landkreis Nordsachsen tritt damit außer Kraft.

Eilenburg, 30. April 2026

Dr. Rexroth
Dezernent

Öffentliche Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung 

an Herrn Franz-Georg Renzer

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfah-
rens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat 
Sachsen (SächsVwVfZG) i.V.m. § 10 Abs. 2 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes (VwZG) sowie nach § 10 Abs. 2 VwZG 

wird hiermit bekannt gegeben, dass der Leistungsbescheid 
vom 30.03.2026

der Behörde: 

Landratsamt Nordsachsen 

Betreff: 

Vollstreckung der Sicherungsverfügung gemäß § 58 Abs. 2 
Satz 2 Sächsische Bauordnung vom 13.05.2025 mit Aktenzei-
chen 2022-05103 in Verbindung mit dem Sächsischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz

Leistungsbescheid

Datum und Aktenzeichen der zuzustellenden Verfügung: 

30.03.2026
Az.: 2022-05103

Name und letzte bekannte Anschrift des Adressaten: 

Franz-Georg Renzer
Zum Anger 5
04509 Wiedemar

öffentlich zugestellt wird. 

Durch diese öffentliche Zustellung des Leistungsbescheides 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 2 Wo-
chen vergangen sind. 

Der Leistungsbescheid vom 30.03.2026 kann im Landratsamt 
Nordsachsen, Dienststelle 04838 Eilenburg, Dr. Belian-Straße 
4, Zimmer 308, eingesehen werden. 

Trauzettel 
Amtsleiter

https://cardomap.landkreis-nordsachsen.de/lranos.aspx?permalink=1Fg81pkx
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Dezernat Ordnung und Kommunales

Bekanntmachungen

Benachrichtigung
über eine Öffentliche Zustellung gemäß § 4 

SächsVwVfZG i.V.m. § 10 VwZG

In dem Verwaltungsverfahren des

Herrn
Jean Pierre Fischer

geboren am 05.04.2002
Sandstraße 18

04860 Dreiheide OT Süptitz

Liquidator der Gesellschaft Eurocamp Sachsen UG
 (Gesellschaft hat sich aufgelöst)

ist für Herrn Jean Pierre Fischer ein Bescheid vom 09.04.2026, 
Aktenzeichen FZ113.5-2600000923,
TO-EC14, im

Landratsamt Nordsachsen
Kfz-Zulassungsbehörde

Südring 17
04860 Torgau

zur Abholung hinterlegt.

Der vorgenannte Bescheid kann zu den Öffnungszeiten abge-
holt werden.

Personen, deren rechtliche Interessen durch das o.g. Verwal-
tungsverfahren berührt werden, können unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises die Verfügung unter der genann-
ten Anschrift einsehen.

Gemäß § 4 SächsVwVfZG i.V.m. § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gilt 
der Bescheid an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen verstrichen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverlust droht.

Torgau, den 21.04.2026

Hoyas
Amtsleiter

Benachrichtigung über eine
öffentliche   Zustellung gemäß § 4 
SächsVwVfZG i. V. m. § 10 VwZG

In dem Verwaltungsverfahren 

Herrn Klaus Josef August, Kirchleitner
geboren am 31.07.1962 in Burghausen

Oelsnitzer Str. 40
08626 Adorf/Vogtl. 

ist ein Bescheid vom 20.04.2026, Aktenzeichen 532/
Ko/633.13/25.284, im

Landratsamt Nordsachsen
Dezernat Ordnung und Kommunales
Amt für Kommunales und Ordnung

SG. Allgemeines Ordnungsrecht
Richard-Wagner-Straße 7 a

04509 Delitzsch

zur Einsichtnahme und Abholung hinterlegt.

Eine aktuelle Wohnanschrift konnte nicht ermittelt werden. Der 
vorgenannte Bescheid kann zu den bekannten Öffnungszeiten 
abgeholt werden.

Personen, deren rechtliche Interessen durch das o. g. Verwal-
tungsverfahren berührt werden, können unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises den Bescheid unter der genann-
ten Anschrift einsehen.

Gemäß § 4 SächsVwVfZG i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gilt 
der Bescheid an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen verstrichen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverlust droht.

Delitzsch, 20.04.2026

Lieder
Amtsleiterin

Benachrichtigung
über eine Öffentliche Zustellung gemäß § 4 

SächsVwVfZG i.V.m. § 10 VwZG

In dem Verwaltungsverfahren des

Herrn
Alexandru Stamat

geb. 30.03.1995
letzte Wohnanschrift: 

Landstraße 42
04838 Laußig

ist für Herrn Alexandru Stamat ein Bescheid vom 01.04.2026, 
Aktenzeichen FZ113.5-2600000808,
TG-GC889, im

Landratsamt Nordsachsen
Kfz-Zulassungsbehörde

Friedrich-Naumann-Promenade 9
04758 Oschatz

zur Abholung hinterlegt.

Der vorgenannte Bescheid kann zu den Öffnungszeiten abge-
holt werden.

Personen, deren rechtliche Interessen durch das o.g. Verwal-
tungsverfahren berührt werden, können unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises die Verfügung unter der genann-
ten Anschrift einsehen.

Gemäß § 4 SächsVwVfZG i.V.m. § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gilt 
der Bescheid an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen verstrichen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverlust droht.

Oschatz, den 16.04.2026

Hoyas
Amtsleiter
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Benachrichtigung über eine 
öffentliche Zustellung gemäß § 4 S

ächsVwVfZG i.V.m. § 10 VwZG

In dem Verwaltungsverfahren des

Herrn
Jörg Dohm
OT Dölzig

Am Bogen 42
04435 Schkeuditz

ist für Herrn Jörg Dohm ein Bescheid vom 13.04.2026, Akten-
zeichen FZ113.5-21600000990, im

Landratsamt Nordsachsen
Kfz-Zulassung
Zimmer 120
Südring 17

04860 Torgau

zur Abholung hinterlegt. 

Der vorgenannte Bescheid kann zu den bekannten Öffnungs-
zeiten abgeholt werden. 

Personen, deren rechtliche Interessen durch das o. g. Verwal-
tungsverfahren berührt werden, können unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises die Verfügung unter der genann-
ten Anschrift einsehen.

Gemäß § 4 SächsVwVfZG i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gilt 
der Bescheid an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen verstrichen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverlust droht.

Delitzsch, 14.04.2026

Hoyas
Amtsleiter
	

Benachrichtigung über eine 
öffentliche Zustellung  gemäß § 4 
SächsVwVfZG i.V.m. § 10 VwZG

In dem Verwaltungsverfahren des

Herrn 
Florin Fulga

geb. 07.03.1972
Hallesche Straße 28

04435 Schkeuditz

ist für Herrn Florin Fulga ein Bescheid vom 30.03.2026, Kassen-
zeichen FZ113.5-2600000770,
L-QJ3304, im

Landratsamt Nordsachsen
Kfz-Zulassung
Zimmer 120
Südring 17

04860 Torgau

zur Abholung hinterlegt. 

Der vorgenannte Bescheid kann zu den bekannten Öffnungs-
zeiten abgeholt werden. 

Personen, deren rechtliche Interessen durch das o. g. Verwal-
tungsverfahren berührt werden, können unter Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises die Verfügung unter der genann-
ten Anschrift einsehen.

Gemäß § 4 SächsVwVfZG i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 6 VwZG gilt 
der Bescheid an dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage 
der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen verstrichen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverlust droht.

Delitzsch, 14.04.2026

Hoyas
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung 

des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Nordsachsen 
vom 25.03.2026 
(Beschluss-Nr. 108/26 KT) zur Neufassung der Entgelt- und Be-
nutzungsordnung für das Internat Rote Jahne am Beruflichen 
Schulzentrum Eilenburg:

Entgelt- und Benutzungsordnung für das Internat Rote Jahne
am Beruflichen Schulzentrum Eilenburg

Der Landkreis Nordsachsen erlässt für die Nutzung des Inter-
nats Rote Jahne am Beruflichen Schulzentrum Eilenburg auf 
Grundlage des § 9 Abs. 2 der Sächsischen Landkreisordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 03 2018 (Sächs-
GVBl. S. 99), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 27. 
06 2025 (Sächs-GVBl. S. 285) geändert worden ist, folgende 
Entgelt- und Benutzungsordnung:

§ 1 Gegenstand

(1)	Diese Entgelt- und Benutzungsordnung gilt für das Internat 
Rote Jahne am Beruflichen Schulzentrum Eilenburg (BSZ 
Eilenburg) und regelt die Benutzungsbedingungen und Ent-
gelte für die Unterbringung und Verpflegung.

(2)	Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages be-
steht nicht.

§ 2 Nutzungsberechtigte

(1)	Nutzungsberechtigt sind insbesondere:
a)	 Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende des BSZ 

Eilenburg,
b)	Sonstige Schülerinnen und Schüler,
c)	 Gemeinnützige Vereine.

(2)	Vorrangig aufzunehmen sind Schülerinnen und Schüler in 
der länderübergreifenden Ausbildung, die das Berufliches 
Schulzentrum Eilenburg besuchen.

(3)	Für Schülerinnen und Schüler aus übrigen schulischen Be-
reichen oder andere Personen können Internatsplätze nur 
dann bereitgestellt werden, wenn die Kapazität des Interna-
tes es zulässt und sonstige Gründe der Bereitstellung nicht 
entgegenstehen. 

(4)	Die Übernachtung von Nutzern nach § 2 Abs. 1 a) und b) 
wird nur mit Verpflegung angeboten. Diese umfasst die 
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Frühstücksversorgung von Montag bis Freitag sowie 
Abendessen Montag bis Donnerstag.

§ 3 Rechtsnatur des Benutzungsverhältnisses

(1)	Das Benutzungsverhältnis ist privatrechtlich ausgestaltet.

(2)	Die Nutzung erfolgt auf Grundlage eines schriftlichen Nut-
zungsvertrages.

§ 4 Fälligkeit und Zahlungsweise des Entgelts

(1)	Für die Nutzung des Internats werden Entgelte erhoben.

(2)	Schuldner des Entgeltes ist der im Nutzungsvertrag ausge-
wiesene Nutzer, bei Minderjährigen deren gesetzliche Ver-
treter. Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.

(3)	Der Nutzungszeitraum für Nutzer nach § 2 Abs. 1 a) und b) 
ist begrenzt für die Zeit von Sonntag 17:00 Uhr bis Freitag 
08:00 Uhr.

(4)	Die Entgelte sind fällig 14 Tage nach Rechnungslegung. In 
begründeten Einzelfällen ist Barzahlung am Tag der Anreise 
im Büro der Internatsleitung möglich. 

§ 5 Entgelte

(1)	Für die Unterbringung und Verpflegung der Nutzer nach § 2 
Abs. 1 a) und b) werden folgende Entgelte erhoben:

		 pro Person und Nacht	�  32,50 €

(2)	Für Nutzer nach § 2 Abs. 1 c) werden folgende Entgelte je 
Tag erhoben:

		 a)	 Unterbringung pro Person	�  26,00 €

		 b)	 Nutzung Bistro	�  100,00 €

		 c)	 Nutzung Saal bis 50 Personen	�  200,00 €

		 d)	 Nutzung Saal ab 51 Personen	�  300,00 €

(3)	Bei Nutzer nach § 2 Abs. 1 c) des Internats wird zu den zu 
zahlenden Entgelten die jeweils geltende Umsatzsteuer hin-
zugerechnet.

§ 6 Rücktritt und Kündigung

(1)	Wird ein Internatsplatz nach Abschluss eines Nutzungsver-
trages aus Gründen, die der Landkreis Nordsachsen nicht 
zu vertreten hat, nicht benutzt, bleibt der Anspruch des 
Landkreises Nordsachsen auf das Entgelt bestehen, wenn 
nicht die Internatsleitung rechtzeitig über die Nichtinan-
spruchnahme, mindestens 14 Tage vor Antritt in Kenntnis 
gesetzt worden ist.

(2)	Der Träger des Internates kann das Wohnverhältnis fristlos 
kündigen, wenn wiederholte Verstöße oder grobe Verstöße 
gegen die Hausordnung vorliegen. Bei einer Nichtvolljäh-
rigkeit werden der gesetzliche Vertreter bzw. der Personen-
sorgeberechtigte in Kenntnis gesetzt.

§ 7 Erlass / Minderung

Kann eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund einer ärztlich 
nachgewiesenen Erkrankung oder aus sonstigen wichtigen 
Gründen das Internat nicht besuchen, kann von der Höhe des 
Entgelts anteilig abgewichen werden. Die Entscheidung trifft 
das Amt für Schulen und Bildung.

§ 8 Inkrafttreten

(1)	Die Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.08.2026 in 
Kraft.

(2)	Mit Inkrafttreten dieser Benutzungs- und Entgeltordnung 
wird die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Unter-
bringung im Internat Rote Jahne am Standort des Berufli-
chen Schulzentrums Eilenburg/Rote Jahne vom 19.06.2002, 
Beschluss-Nr. 274/02 außer Kraft gesetzt.

Torgau, 

Emanuel
Landrat

Dezernat Soziales und Gesundheit

Bekanntmachungen

Öffentliche Zustellung

Das Schriftstück „Rechtswahrungsanzeige mit Auskunftsersu-
chen“, Az.: 469.31.6.0057/26

für Serhii Oleksanrovych Berezhnyi, geb. am 16.07.1965

zuletzt wohnhaft in unbekannt in Kiew - Ukraine

konnte nicht zugestellt werden.

Das vorbezeichnete Schriftstück kann während der Öffnungs-
zeiten 

Dienstag / Donnerstag / Freitag	   9.00-12.00 Uhr
Dienstag				   13.00-18.00 Uhr
Donnerstag			   13.00-16.00 Uhr

beim 

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt/ Sachgebiet UVG
Richard-Wagner-Str. 7a
04509 Delitzsch

eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser öffentlichen Zu-
stellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Oschatz, 15.04.2026

gez.
Carolin Seifert
Sachgebietsleiterin
Unterhaltsvorschuss

Öffentliche Zustellung

Das Schriftstück „Rechtswahrungsanzeige mit Auskunftsersu-
chen“, Az.: 469.31.5.0145/26 und Az.: 469.31.5.0022/17

für Silvio David Emini, geb. am 07.07.1990

zuletzt wohnhaft in Lindenstraße 39, 04425 Taucha
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	Die Maßnahme Pflegekoordination wird 
mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grund-

lage des von den Abgeordneten des Sächsi-
schen Landtags beschlossenen Haushaltes

Landratsamt Nordsachsen/Dezernat Soziales 
und Gesundheit/Stabsstelle Soziale Vielfalt

Schlossstraße 27, 04860 Torgau

Pflegekoordinatorin Lilly Lovasi

Telefon: 03421 758 6203

E-Mail: pflegekoordination@lra-nordsachsen.de

Internet: 
www.pflegenetz.sachsen.de
www.pflege-nordsachsen.de

konnte nicht zugestellt werden.

Das vorbezeichnete Schriftstück kann während der Öffnungs-
zeiten 

Dienstag / Donnerstag / Freitag	   9.00-12.00 Uhr
Dienstag				   13.00-18.00 Uhr
Donnerstag			   13.00-16.00 Uhr

beim 

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt/ Sachgebiet UVG
Friedrich-Naumann-Promenade 9
04758 Oschatz

eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser öffentlichen Zu-
stellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Oschatz, 30.03.2026

gez.
Carolin Seifert
Sachgebietsleiterin
Unterhaltsvorschuss

Öffentliche Zustellung

Das Schriftstück „Rechtswahrungsanzeige mit Auskunftsersu-
chen“, Az.: 469.31.1.0361/22

für Bohdan Rachkivskyi, geb. am 07.12.1975

zuletzt wohnhaft in Danchenko 1, 02000 Kiew - Ukraine

konnte nicht zugestellt werden.

Das vorbezeichnete Schriftstück kann während der Öffnungs-
zeiten 

Dienstag / Donnerstag / Freitag	   9.00-12.00 Uhr
Dienstag				   13.00-18.00 Uhr
Donnerstag			   13.00-16.00 Uhr

beim 

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt/ Sachgebiet UVG
Friedrich-Naumann-Promenade 9
04758 Oschatz

eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser öffentlichen Zu-
stellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Oschatz, 22.04.2026

gez.
Carolin Seifert
Sachgebietsleiterin
Unterhaltsvorschuss

Öffentliche Zustellung

Das Schriftstück „Rechtswahrungsanzeige mit Auskunftsersu-
chen“, Az.: 469.31.6.0501/25

für Gennady Alekseiev , geb. am 14.03.1980

zuletzt wohnhaft in Kyivska, Gebäude 25, Wohnung 58 b , 
09100 Bila Zerkwa - Ukraine

konnte nicht zugestellt werden.

Das vorbezeichnete Schriftstück kann während der Öffnungs-
zeiten 

Dienstag / Donnerstag / Freitag	   9.00-12.00 Uhr
Dienstag				   13.00-18.00 Uhr
Donnerstag			   13.00-16.00 Uhr

beim 

Landratsamt Nordsachsen
Jugendamt/ Sachgebiet UVG
Richard-Wagner-Str. 7a
04509 Delitzsch

eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser öffentlichen Zu-
stellung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Oschatz, 21.04.2026

gez.
Carolin Seifert
Sachgebietsleiterin
Unterhaltsvorschuss
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Wir helfen Familien und Kindern 
im Landkreis. Helfen Sie mit – 

werden Sie Familienpate!

Wir suchen Frauen und Männer ab 18 Jahre, die sich eh-
renamtlich für ein gesundes und  glückliches Aufwachsen 
von Kindern im Landkreis Nordsachsen engagieren wollen.

Familienpatinnen und Familienpaten können Eltern in 
folgenden Bereichen unterstützen ...
–	 Kinderbetreuung, um dringende Angelegenheiten 

auch mal allein erledigen zu können
–	 Freizeitaktivitäten mit Kindern gestalten 
	 und begleiten
– 	 Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben
–	 Begleitung in belastenden Lebenssituationen
–	 Gesprächspartner, wenn ein „offenes Ohr“ 	

gebraucht wird

Was erwartet Sie in Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit:
–	 flexibler und nach Ihren zeitlichen Ressourcen orien-

tierter Einsatz 
–	 Weiterbildungen rund um das Thema Familie und 

Kinder
–	 regelmäßige Ehrenamtstreffen zum Austausch 
–	 Fahrtkostenpauschale und Versicherungsschutz
…	 und nicht zuletzt dankbare Eltern und glückliche Kinder!

Haben Sie Interesse oder wollen Sie mehr erfahren, dann melden Sie sich einfach bei uns!
Landratsamt Nordsachsen/ Dezernat Soziales 	 Melanie Große - Koordination Ehrenamt
Schloßstraße 27 / 04860 Torgau	 Telefon: 03421/ 758 6523
Fachstelle Familiennetzwerk	 Telefax: 03421/ 758 85 6110
	 E-Mail: melanie.grosse@lra-nordsachsen.de

Der Baustein der ehrenamtlichen 
Familienpatenschaft wird gefördert vom:

	

Kinder suchen Familien
Der Pflegekinderdienst sucht Familien für:

–	 Bereitschaftspflege
–	 Vollzeitpflege

Die Pflegeeltern sollten:

–	 liebevoll und tolerant sein
–	 Verständnis für die besondere Situation von 
	 Pflegekindern aufweisen
–	 damit leben können, dass Kinder nicht immer 
	 perfekt sein müssen
–	 Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem 
	 Jugendamt und der Herkunftsfamilie haben

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Kindern die  
Chance geben, ein Leben in Geborgenheit in einer 
Pflegefamilie führen zu können.

Ihre Ansprechpartner:

Frau Petersohn
Rackwitz, Krostitz, Jesewitz, Schkeuditz (anteilig)
Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
Tel: 03421 758 6140
E-Mail: Katrin.Petersohn@lra-nordsachsen.de

Frau Gräser
Delitzsch, Wiedemar, Löbnitz, Schönwölkau, Zschepplin, 
Schkeuditz (anteilig)
Richard-Wagner-Straße 7a, 04509 Delitzsch
Tel: 03421 758 6538
E-Mail: Julia.Graeser@lra-nordsachsen.de 

Frau Staab
Bad Düben, Doberschütz, Laußig, Elsnig, Beilrode, Arz-

berg
Schloßstraße 27, 04860 Torgau
Tel: 03421 758 6108
E-Mail: Stefanie.Staab@lra-nordsachsen.de

Frau Reupert
Belgern-Schildau, Dahlen, Cavertitz, Eilenburg (anteilig)
Schloßstraße 27, 04860 Torgau
Tel: 03421 758 6111
E-Mail: Ulrike.Reupert@lra-nordsachsen.de

Frau Mann
Mockrehna, Dreiheide, Trossin, Dommitzsch, Torgau, 
Eilenburg (anteilig)
Schloßstraße 27, 04860 Torgau
Tel: 03421 758 6163
E-Mail: Katharina.Mann@lra-nordsachsen.de

Frau Renner
Liebschützberg, Wermsdorf, Mügeln
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz
Tel: 03421 758 6180
E-Mail: Ines.Renner@lra-nordsachsen.de

Frau Mucke
Oschatz, Naundorf, Taucha
Friedrich-Naumann-Promenade 9, 04758 Oschatz
Tel: 03421 758 6188
E-Mail: Katharina.Mucke@lra-nordsachsen.de

Mitteilungen Gemeinden

Stad Bad Düben
 

Stellenausschreibung

Die Stadt Bad Düben besetzt zum 01.01.2027 die Stelle Sachbe-
arbeiter/Sachbearbeiterin Standesamt, Gewerbe, Einwohner-
meldeamt (m/w/d).

Die wesentlichen Aufgaben, die erforderlichen Voraussetzun-
gen, die Bewerbungsfrist sowie alle weiteren Informationen 
zum Bewerbungsverfahren entnehmen Sie bitte der voll-
ständigen Stellenaus-
schreibung auf der 
Homepage der Stadt 
Bad Düben. Sie kön-
nen diese direkt über 
den untenstehenden 
QR Code aufrufen.
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Bekanntmachungen  
Zweckverbände

Abwasserzweckverband Mittlere Mulde

Öffentliche Bekanntmachung des  
Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverban-
des Mittlere Mulde fasste in Ihrer öffentlichen Sitzung am 
15.04.2026 folgende Beschlüsse:

Beschluss-Nr.	 Inhalt	

01/2026	 Beschluss zur Vergabe der Maßnahme Neu-
bau Photovoltaikanlage KA Eilenburg, Los 1: 
Technische Ausrüstung

02/2026	 Beschluss zur Vergabe der Maßnahme Neu-
bau Photovoltaikanlage KA Eilenburg, Los 2: 
Freianlagen und Tiefbau

S c h e l e r		
Verbandsvorsitzender

TAG DER OFFENEN TÜR

Entdecke die Welt der Musik!

10:00 Uhr - Musikalische Eröffnung

Unsere Angebote ab 10:30 Uhr

HAUPTGEBÄUDE
• Instrumente ausprobieren (siehe Raumplan)
• Ausstellung "Klang in Raum und Natur" (Ina Bär)
• Fragen an die Verwaltung (Beratung zu unseren Angeboten,

Anmeldung, Entgelten, Musikschul-App, Förderverein, etc.)

NEBENGEBÄUDE
• 11:00-11:20 Uhr Kindertanz für Kinder ab 4 Jahren 
• 11:30-12:00 Uhr Schnupperangebot Musikalische

Früherziehung
• 11:45-12:15 Uhr Jazztanz für Kinder und Jugendliche ab

Klasse 5

Verschiedenes

Information nach § 37 Abs. 2  
SächsNatSchG zu Erfassungen des LfULG 

im Bereich Naturschutz

Gemäß § 1 Nr. 12 der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Zustän-
digkeit der Naturschutzbehörden (Zuständigkeitsverordnung 
Naturschutz – NatSchZuVO) vom 13. August 2013 hat das Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) die 
Aufgaben, fachliche Grundlagen für regionale Förderschwer-
punkte und -maßnahmen zu erarbeiten sowie Fördermaßnah-
men zu bewerten, fachlich zu begleiten und ihren Erfolg zu 
kontrollieren.

Auf der Grundlage des § 37 Abs. 2 SächsNatSchG sind die Be-
diensteten und Beauftragten der Naturschutzbehörden und 
Fachbehörden befugt, zur Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
während der Tageszeit Grundstücke zu betreten. Ihnen ist es 
im Rahmen von Satz 1 auch gestattet, dort Erhebungen, natur-
schutzfachliche Beobachtungen, Vermessungen und Bodenun-
tersuchungen sowie ähnliche Dienstgeschäfte vorzunehmen. 
Als Tageszeit gilt die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr. Grundstücke 
in der freien Landschaft oder im Wald können für naturschutz-
fachliche Beobachtungen auch während der Nachtzeit betreten 
werden, wobei Störungen der Jagdausübung zu vermeiden 
sind.

Gemäß § 37 Abs. 2 SächsNatSchG sind die Grundstückseigen-
tümer und die sonstigen Berechtigten zu benachrichtigen.

Im Jahr 2026 sind im Landkreis Nordsachsen von der Abtei-
lung Naturschutz, Landschaftspflege folgende Untersuchun-
gen geplant:

•	 Erfassungen zum Indikator „Landwirtschaftsflächen mit ho-
hem Naturwert“ (high nature value farmland = HNV-Farm-
land-Indikator): Sachsenweite Kartierung von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und Landschaftselementen nach 
Qualität und Umfang auf insgesamt jeweils 100 ha großen 
Stichprobenflächen.

Weil sich die Erhebungen im Rahmen der oben genannten Un-
tersuchungen insgesamt auf eine Vielzahl von Grundstücken 
erstrecken, werden sie öffentlich bekannt gemacht. 
Die für die oben genannten Aufgaben legitimierten LfULG-Be-
diensteten und deren Beauftragte führen die Dienstausweise 
bzw. ein entsprechendes Nachweisdokument mit.
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Schießwarnung Nr. 19 und 20/2026
für den Standortübungsplatz HOLZDORF “ 

Annaburger Heide“ 
1)	 Auf dem Standortübungsplatz Holzdorf „Annaburger 

Heide“ Schießgebiet wird an folgenden Tagen Schießen 
im freien Gelände durchgeführt:

Tag Datum Sperrzeit Sperrbe-
reich

Bemer-
kung

Mo 04.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Di 05.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Mi 06.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Do 07.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Fr 08.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung

Sa 09.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung

So 10.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL Übung

Mo 11.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Di 12.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Mi 13.05.2026 07:00 – 17:00 A/StOÜbPL Übung

Do 14.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL

Fr 15.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL

Sa 16.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL

So 17.05.2026 Kein Schießen A/StOÜbPL

2)	 Für den StOÜbPl Holzdorf insgesamt gilt grundsätzlich 
Betrete- und Befahrverbot.

 	 Der Sperrbereich A (Schießen im freien Gelände) ist da-
rüber hinaus durch Schilder und Schranken gesondert 
gekennzeichnet.

	 Es ist verboten, 
	 – den StOÜbPl Holzdorf „Annaburger Heide“ unbefugt 
	    zu betreten,
 	 – sich widerrechtlich Munition oder Munitionsteile 
        anzueignen oder
	 – Blindgänger, Munition und Munitionsteile zu berüh-

ren. 
	 Fundorte von Blindgängern im Randgebiet des StOÜbPl 

Holzdorf sind zu kennzeichnen und dem StOÄ Schöne-
walde sofort telefonisch zu melden.

3)	 Übende Truppenteile und Inhaber von Berechtigungs-
ausweisen/ Sonderausweisen dürfen den StOÜbPl 
Holzdorf nur nach vorheriger Einweisung und Beleh-
rung betreten bzw. befahren.

4)	 Der übenden Truppe ist jederzeit Vorrang zu gewähren, 
gegebenenfalls ist anzuhalten. Größte Aufmerksamkeit 
gilt bei unbeleuchteten und getarnten Fahrzeugen der 
übenden Truppen auf dem StOÜbPl Holzdorf „Annabur-
ger Heide“.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet!
Goldfuss, StFw


